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Die Strafrechtspflege i Wandel der Zeit

WOLF DD  OR

Die (Gegenwart ist nicht Nur 111 politischer, wirtschaftlicher un kultureller
Beziehung ECELN: 1t des Übergangs des Vergehens und Werdens, uch das
Recht insbesondere das Strafrecht ist 1Ner tiefen Wandlung unterworfen

Beginn 1eser modernen Entwicklung steht der Name des italienischen
Arztes Cesare Lombroso (1836—1909), der miıt Recht den Juristen vorwarf
S16 hätten sich ZWATLr ‘“ 000 Jahre lang mıiıt dem Verbrechen und SC1LIMNCIL 'Vat-
bestandsmerkmalen befalßt aber kaum J mıiıt dem erbrecher un!
Persönlichkeit Lombroso glaubte, den ‚„delinquente ato  CC entdeckt ha-
ben den Verbrecher ohne Schuld In Fortführung der Gedanken Lombrosos
legte Ferri 1921 den Entwurtf C1iNEeSs italienischen Strafgesetzbuches VOT,
dem die Begriffe Schuld und Strafe gestrichen und die Strafe durch die
„Sanktion als neutrale, moralisch indifferente Abwehrmaßnahme des taa-
tes ersetzt war.1 Ferris Entwurf wWar ®  ıt wenıgstens Jahre VOL -

Aaus. e1iNe Gedanken werden heute vielen Ländern mıiıt wechselnder Inten-
S1LA vertreten. Dabei 1St nicht ausgeblieben, da{fß auch die Institution des
Gerichtes und die Funktion des Richters die Diskussion mıiıt einbezogen
und teilweise ihren Grundlagen erschüttert worden sind

Wir wollen folgenden einzelnen prüfen, Rahmen dieser
angedeuteten Entwicklung heute stehen un welche Stellung Richter un:
Gericht heute och oder schon einnehmen .

Der Sachverständige Prozefßs

Die Betonung der Persönlichkeit des Rechtsbrechers, die Notwendigkeit
iıhm schuldhaftes Verhalten nachzuweisen, die sich ständig gste1-

gernde Kompliziertheit aller Lebensvorgänge haben eEiNer früher uUNVvVOoOLr-

stellbaren Einflußnahme des Sachverständigen auf den Tivil- und Strafpro-
ze geführt Während sich Aschaffenburg 1923 och darüber beklagte, SC1

denSachverständigen „nicht geglückt, das uneingeschränkte Vertrauen der
Gerichte gewinnen‘”‘, Richter un erst recht natürlich Laienrichter setzten
sich „„SaNZ unbefangen‘ ber das Gutachten £116S Fachmannes hinweg,“ ıst
heute vielfach ı112 19008 Gerichtssälen das Gegenteil festzustellen, nämlich

Heranziehen VO  — CINCIN, ja möglichst VOIL mehreren Sachverständigen
auch verhältnismäßig einfach gelagerten FKFällen und ELNC oft kritiklose

Siehe hierzu Cesare Lombroso, ı S51mson 99ünf Kämpfer für Gerechtigkeit‘”, Aün-
chen 1951,

Das Verbrechen und Bekämpfung, Aufl., Heidelberg 1923, 215
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UÜbernahme des Gutachtens ı den Urteilsspruch.-,LE (die Richter) glauben
(das Gutachten) daher alsz Evangelium hinnehmen un
dürfen.C

ewilß gibt Fälle, enen ec1Lin Sachverständiger unbedingt beigezogen
werden muß Unterhaltsprozesse sind zuweilen nıcht ohne erbbiologisches
Gutachten entscheiden, Verleumder nicht ohne die Mitwirkung
des Graphologen überführen uch der Verkehrsstrafrichter braucht den
Sachverständiven der ihm beispielsweise Sagt, da{ß der Fahrer diesem
Kalle schuldlos ist da S selten vorkommende Getriebe Blockierung den
Unfall verursacht hat Im Jugendstrafrecht kann zuweilen der medizi-
nısch psychologische Gutachter beurteilen, ob C1N Heranwachsender ach
S 105 166 als Juvgendlicher behandeln ıst Die Glaubwürdigkeit CINCT

Kinderaussage VO  x ihr hängt oft die Existenz e1Ne6s Menschen ab 1st
ebenfalls Gegenstand VO Gutachten Gruhle WEIS bei der Behandlung 1€65SPS
T’hemas darauf hın, da{fß die Psychiater aum darauf gedrängt haben,. SC-
steigertem Maße gehört werden, da{fß sıch aber die Diplom-Psychologen
geradezu 1 den Gerichtssaal „drängen‘ un dafls i Rahmen ihrer Berufs-
organiısation = besondere Kommission besteht, die gerichtliche Ver-
wendung der Diplom-Psychologen vermehren.

Die (Grenzen jedes Sachverständigen und jedes Gutachtens dürfen bei aller
Anerkennung bedeutenden Spezlalwissens nicht verkannt werden. Im Mord-
prozeis}den Zahnarzt Dr Müller erklärte C111 VO  an der Staatsanwaltschaft
herangezogener Professor der Medizin qls Sachverständiver der eTrsten

Hauptverhandlung toleendes

‚b  1€ Ehefrau wWwWar schon tot bevor der Autobrand begann, und ZWar auf
rund Von Milshandlungen Diese Mißhandlungen verursachten den Tod
durch C166 Fettembaolie In der Lunge der Toten befanden sich nach dem
Autobrand keinerlei Rußteilchen, wäas unbedingt der Fall 1 müßste,
w die Frau Augenblick der Brandlegun och geatmet un damit
gelebt ätte ATA Der Angeklagte Dr Müller unterbrach ach diesem ihn schr
belastenden Gutachten die Verhandlung durch 10611 elbstmordversuch
In der ach onaten N  i aufgenommenen Hauptverhandlung erklärten die
SPCILENS des Gerichtes als Öbergutachter aufgebotenen Universitätsprofes-

völliger Übereinstimmung 99-  1€ TAau kann bei Brandbeginn
möglich TOLTt SCWESC. SCHIL, die Lunve enthält nämlich sehr viele Rußteil-
chen Für C1INECN Tod durch Fettembolie liegen keinerlei Anzeichen VOL 645

Vor dem Amtsgericht Minden, Westfalen, billigte Januar 1957
dizinischer Sachverständiger e1LNEeEMmM Angeklagten 51 Abs StGB mıt der
Begründung „W'C‘Ill'l Krier biıs ZUMmM Stabsgefreiten gebracht

lage, eutsches Autorecht, November 1956,
Frenken, Krıtische Betrachtungen über Sachverständigengutachten  SN Por PE als Urteilsgrund-

wartsiragen‘‘ , Stuttgart 1953,
Der S 51l StGB VO: Standpunkt des Psychlaters, ‚,‚Krıimınalbiologische Gegen-
Frenken, 201
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hat und hauptsächlich Kartoffelschälen der Küche herangezogen
wurde, annn kann .  T SaAaScCh, da{fß dieser Mannn nicht Zu den intelligentesten
gehört.666 In 1Ner anderen, ebenfalls Nordrhein- Westfalen spielenden
Verkehrsstrafsache verstieg sich 1 Sachverständiger der Erklärung, wEeNNn

Kraftfahrer abends hne für ihn den Sachverständigen ersichtliche
SONSTL Gründe auf die linke Fahrbahn herüberwechsle, dann Alkohol
dabei IN entscheidende Rolle gespielt haben

Gerade bei Alkoholdelikten und besonders der Blutalkoholberechnung zeigt
sich zuweililen z derartige Diskrepanz zwischen den Meinungen einzelner
Sachverständiger, dafß das Gericht sich nicht auftf S16 verlassen kann Weiter

Gutachter oft azu durch weitgehende Individualisierung des FKin-
zelfalles und Aufstellen VOI praktisch unmöglichen Forderungen Schuld un:
Verantwortung wegzudiskutieren un den Richter VOLr £1LN6 ınlösbare Auf-
gabe stellen So verlangt Elbel für die Rückrechnung des Alkoholgehaltes
VO der Blutentnahme Tatzeitpunktz gründliche Kenntnis der Phy-
siolog1e des Alkoholumsatzes ımd des Verlauftes VOoO  — Blutalkoholkurven unter
verschiedenen Bedingungen Elbel erläutert, ‚„dafs die Resorptionsgeschwin-
digkeit abhängig 1st VO.  - der Magenfüllun Konzentration des Alkohols, Mo-
i lı1tät der Magenwand Durchgängigkeit und Vaskularisation der Magen-
schleimhäute, Strömungsgeschwindigkeit durch 1€ S€ Schleimhäute und dem
L empo der Magenpassage VO  a individuellen Fakten also0°“ |DS 151 klar
da{fß sich der normale Verkehrsrichter normalen Kall schon AUS prak-
tischen Gründen einfach nıicht a{l diese Faktoren kümmern kann Außer-
dem 1stTt der Sachverständige stark VO jeweiligen Stand der Wissenschaft
abhängig, deren Entwicklung zuweilen schneller verläuft als sich der Sach-
verständige an DASsCHh kann uch e6s auf jedem (Gebiet Schulen un ehr-
MCMUNSCH die einander widersprechen un!: befehden un! dann diese FKehde
miıt großer Knergie Gerichtssaal alstraren Gefährlich für die Objektivi-
tat 1st uch W einzelne Sachverständige besonders häufig VO  —_ der
Staatsanwaltschaft oder VO  —_ der Verteidigung herangezogen werden und sich
dann unmerklich eLwas eINSELLLSET Richtung entwickeln Der Sach-
verständige 1st auch NUur Mensch ist Sympathien und Antipathien untier-

worfen. die siıch unbewußlt SC Gutachten einschleichen 190101 W

beispielsweise Mediziner eiNenN Kollegen beurteilen mMu WIC auch
Kichter selten CLI11LCI1L anderen Richter objektiv sehen veErmas

Der TOtZ dieser Beschränkungen ständie steigende Einflufß der Sachver-
ständigen wird begünstigt durch die Mängel der Justiz Der Sachverständige
füllt gewissermalsen Vakuum Auf der Heidelberger Jagung des Ar-
beitskreises {ür Fragen der Juristenausbildung 1 Mai 1956 wurde darauf
hingewlesen, WIC unvergleichlich hbesser und angesehener die Stellung des
Juristen 1 Frankreich, England und den USA ıst als bei .„Land des

Badische Zeitung, 1957
?7 Frenken, a.a.0 2053

Neue Juristische Wochenschrift VO! 11 1956, 1786
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Mißtrauens mag darü streiten, ertrauen zum ein

V oraussetzungSC1NCETr besserenArbeit ıst oderob nicht vielleicht e1iNe ESSeTE
Arbeitauch größeres Vertrauen schafft Duden hat jedenfalls auf dieserTa-
Zun festgestellt, die Gesamtleistung der heutigen deutschen Juristenschaft
scheine ihm nicht befriedigend ULn: glaube, da{fß das eıil
Ausbildung liege. Bezüglich der Jun  SC Juristen wurde bemängelt, diese
rächten heute 4A5 Haus, Familie, väterlichem Beruft uSWwW.,. WENISCI Lebens-
anschauung muıt aqals früher und SECW Aa WENLSECI außerhal des Berufes
dazu, oder  -  © SCL heute recht selten geworden, daß Rechtsstudent ernst-
haft versuche, auf der Universität SEC1NM: Biıldung auch außerhalb des Faches

erweiıtern Von den Examenskandidaten wird esagt, die überwältigende
Mehrzahl ZEISC Punkt des enk- und Urteilsvermörens nicht die Fähig-
keiten, die als das Erceehbhnis akademischen Ausbildung erwarten

IMNUSSC, und erscheine doch recht zweifelhaft ob das Fehlen selbständigen
Denkvermögens früheren Juristengenerationen verbreitet SCWCS :{ ]

W1C unter den heutigen Rechtskandidaten Wenn na  b aAazu och berück-
sichtigt, dafß VOoO  S den Assessoren el der tüchtigysten und aktiv-
Sten fre  1€ Berufe geht weil ihnen die ust1z als die ‚anerkannt sparsamste
Behörde‘“ keinen Anreiz bietet versteht MMan, warumnm W1€e6 Duden sa
38088 deutsche Juristen och jemand „noblesse de robe genann hat

Eıs ist deshalb nıcht verwunderlich daß vielen FKällen heute die Sach-
verständigen Prozef das entscheidende Wort sprechen und die Richter
sich diesem Wort fügen und iıhre Verantwortung gewissermalsen erleichtert
abgeben Dieser verhängnisvollen KEntwicklung mMuUu energisch alt geboten
werden Kine L11LUFL VO (zesetz und VO (Gewissen abhängige Rechtsprechung
frei verantwortlicher Richter 1ST das Fundament jedes geordneten Staats-
WESCHS, und dieser Rechtsprechung mu das Gutachten des Sachverständigen
untergeordnet werden Mezger spricht VO! der etzten C1ISCHN Entscheidung
des Richters, die nicht abnehmen kann und VO  e} dem Reservat des
Richters, das icht antasten darf Dallinger Lackner betonen für
den Bereich des Jugendstrafrechts die Rolle des Sachverständigen aqals Hilfe
des Richters ‚„Der Sachverständige 1STt jedoch weder berufen och der
Lage, dem Richter die Verantwortung die Feststellungen abzunehmen
die dem Urteil zugrunde gelegt werden.cc AL

Die hiermit aufgestellten Forderungen bleiben solange Theorie, W 16 der
einzelne Richter sich nicht gegenüber ‚„„seinem'° Sachverständigen durchzu-
setzen verm35$. Und kann sich 1U  _ durchsetzen, W € der Linie des
Gutachtens folgen kann, we1Nn wen1gstens die Grundbegriffe der Wissen-
schaft des Sachverständigen beherrscht und ihm somıt nıcht hilflos auUSSE-
liefert ist. Der Richter mu also nicht 1LUFr ber juristische Kenntnisse VeTrT-

Juristenzeitung VOI 1956,
Der S al StGB un der Strafrichter, ‚‚Krıminalbiologische Gegenwartsfragen”‘ Y

a.a.0 S. 8  ©&
Kommentar un Jugendgerichtsgesetz, München un: Berlın 1955, Beck, 385
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ter un Spezlahist
s IAfügen, sondern soll, W16 Riedel richtig fordert, „auch sachverständig sec

Das annn natürlich 1U  ; auf SAanz WENILSECN Gebieten SCL  9 die Konsequenz
IST die ohnehin schon Jänost überfällige Aufgabe des Ideals VO Kinheitstyp
des Richters Arbeitsrichter un Jucgendrichter sind heute beispielsweise
schon ZWEEL1 fast völlie C19eENeE Berufe, schon Zivil und Strafrichter sind
sich Grunde wesensIiremd un L1UTLE ZU Schaden der Sache austauschbar 13

Wie Gruhle richtig ordert da{fß die Psychlater ‚00 zusätzliche psycholo-
vische usbildune erwerben sollen,14 ist dasselbe siınngemäls V O' dem
Richter verlangen, der bisher den psychologischen Sachverständigen be-
rufen hat und ih nunmehr ı vielen Fällen entbehren Un ıhm 1 anderen
wenıgstens folgen kann
Kin auch NUTr einigermalsen mıt der Psyche VO  M Kindern vertrauter ich-
ter wird nıcht den Satz aufstellen: ‚„‚Kinder ı Alter VO  — annähernd TEL und
VO VIeTr Jahren können der mütterlichen Pflege entraten NIC e65s das OLG
Stuttgart cretan hat 15 In anderen Källen I-ann un: mufßs der Sachverständige
dadurch entbehrlich werden, daß feste, objektive Ma(ßstäbe aufgestellt WCI-

den, hbel deren Vorliegen ohne weıteres z Verurteilung erfolgt. (Gerade ı
Verkehrsstrafrecht kommen WIT ohne CLINC SCWISSC Generalisierung, ja HKr-
Tolgshaftung, nicht weıter Der BGH hat miıt der Festlegung der absoluten
Fahruntüchtigkeit bei 39/90 Blutalkoholvehalt £LNCN zögernden Schritt
dieser Richtune getan uch der Gesetzgeber annn dieser Beziehung
Hilfe geben Die VO fast allen achleuten geforderte Abschaffung des 105
JGG und die uneingeschränkte Unterstellung der Heranwachsenden ımter
das Jugendstrafrecht wird viele Richter und Sachverständire erleichtern 16

Auch für die Laienrichter gilt die KForderunge ach C1LNeEer möglichsten Sach-
verständigkeit Ks müßte beispielsweise möglich SC 11 Berufungs-
verhandlune Verkehrssachen (Lkw Unfall) Fernfahrer aqls Schöffen
hinzuzuziehen un nıcht ecinNnen Landwirt und C1LNEIN Bürgermeister oder Bäk-
kermeister, 1e ] allen Ehren, aber oft ohne Auto alt geworden sind Diese
Laienrichter sSind dem Kifz--Sachverständigen besonders hılflos ausgeliefert
der Berufsrichter kann immerhin durch langjährige KErfahrung und durch
C 11LCINL Überbliek ber die Rechtsprechung C111 S5CWISSCS Gegengewicht bilden

AÄAndere Formen der Derantwortungsverlagerung
Kıs ist zuweilen schr SCHWEeT, aqals EKEinzelrichter der „Beratung die rich-

tige Entscheidung finden. In zweitelhaften FKFällen spräche al sich
AUuS,. Diese Möglichkeit bietet das Kollegialgericht; dafür kann Ina  -} ber-

Sachverständıger Jugendrichter und Sachverständiger, Recht der Jugend, De-
zemberheft 1955, S

Krögel, Zun:i Wesen praktischen Strafrechts, Deutsche Rıchterzeitung, 5/1956, 100 {£.
14 a4.a.0 S, 56

Ehe und Kamıilıe, Hefit 1/195€,
16 Sıieche hlerzu den Bericht ber den Jugendgerichtstag 1956 Marburg ‚„„‚Recht

der Jugend”“, Dezemberheit 1956,

19 Stimmen 160 10 89
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stıimmt et ver INan SC[ rf
ablehnt 1N6 ach meıner Auffassung unerträglicheZumutung. Der Karls-
ruher echtsanwalt Fuchs schrieb schon 1909

„ Wie furchtbar mMu 65 für eiNeN Mannn SC 61 ach Überzeu-
5 falsches Urteil unterzeichnen ohne 168 öffentlich >  3

dürfen. Und da selbst oberster Stelle meis einNne überstimmte Min-
derheit vorhanden 1St mu{ mıft dieser Erscheinung® als mIit außer-
ordentlich häufigen gerechnet werden. Nur uUNnsere Erziehung ZUr

Unwahrhaftigkeit macht eLWAS derartiges möclich während die Schweiz
auch höchsten Gerichtshof öffentliche Abstimmuneg hat Das unfalßbare,
ANONYIMNC Kollegium erdrückt die Persönlichkeit un unbewußfßt ist
schädlich für das Verantwortungsvefühl eb 17

Neben dieser Übertragung der Verantwortunge VO einzelnen auf Gre-
[N1LUIN findet Ian auch häufie qallzu häufie en Sichstützen un Sıich-
berufen auf die Entscheidung anderer besonders höherer Gerichte, un hierin
inden der Einzelrichter un: auch das Kollevrialvericht S SCWISSC Ent-
Jastung VO ihrer Verantwortung. Schon der Student und der Referendar
werden al den „BGH-Mythos“ gedrillt, nd Examen kreidet INna CS

ihnen a  9 weNn ihnen 1656 der JeHNE Entscheidung nicht gegenwärtig ist,
Diesem Blick ach ben diesem „Präjudizienkult” kommt die Neigung höch-
ster richte entgegen nicht DUr Einzeltälle entscheiden, ndern darüber
hinaus möglichst oft ‚„„‚Grundsätze verkünden, die zuweilen der Praxis
lebensfremd wirken, qauf die sich aber untere Gerichte berufen. Bun-
desanwalt Kohlhaas bespricht e1iNn BGH-Urteil, das durch die anfechtbare
Krörterung „überflüssiger Grundsatzfiragen‘ „verheerende KFolgen” gezeitigt
hat 15 Die Entscheidungen oberster richte werden zudem oft qlg wichtiger
angesehen als das eigentliche (Gesetz.19 ber auch der Gesetzgeber kann un
darf dem Richter nicht jede.Entscheidung un!: jede Verantwortung abneh-
1E Pfaffendor{£f zıtiert:

„Ich habe den Eindruck, qls ob die Stellung des Richters em Ge-
SeizZeE eutschen Landen vielfach subaltern aufgefaßt würde, qlg ob
bei den deutschen Richtern un: Gerichtshöfen C1iNe SCETHLISC Einschät-
ZUNS ihrer Aufgabe vorherrsche. Manche Nichter blicken dem Gesetz-
geber auft WIC CL Art Vorsehung, dessen Weisheit s 16 unbedingt
tirauen £SsenNn Worte un Motive S16 anostlich ausdeuten un ZU alleinı-
'} Richtschnur ihres Urteils machen c 20

Der Jugendrichter hatz noch verantwortlichere Stellung als alle ande-

Zitiert ı ‚„„Juristische Praxıs®®, Heft 4(/1956,
18 Das Züchtigungsrecht des Lehrers un Heımleiters, Unsere Jugend, Heft 12/19553,

Riedel ı „M_i_tgliefie;':ßund_l1riej des AFET** Kebruar 1955, 40{ff., anläßhch der
Besprechung 38 Fl Entscheidung des OLG Hamburg, die nıt Recht Von der Praxıs schart
abgelehnt wird

Das VWeltbild des Rıchters, Wiıen 1651,
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ren Ric ter Wel Kingri el . Jugendlichen.schwerere
Folgenhaben annn als bei einem Erwachsenen, und ZUMM anderen, weil
>  f} dieme1ılsten Urteiledes Jugendrichters keine Rechtsmittel gibt. Dafür
steht dem Jugendrichter VOLT allem i Ausland oft der Bericht z
Beobachtungsheimes Verfügun dem sich der Jugendliche CINISC Wo-
chen aufgehalten hat 21 Die eigentliche Entscheidung ber den Jugendlichen
fällt oft schon diesem Heim und nicht erst der Hauptverhandlung,
der Jugendrichter beugt 81C.  h dem Team Arzt Psychologe un Heimleiter,
besonders dann, wWwWeNlnNn selbst schon Beobachtungsheim mM1Lgear-
beitet hat: ec1nNn sicher sechr instruktives, aber für die eigentliche Stellung qls
Richter nicht ungefährliches Vorgehen.

Kompetenzverlagerungen Vo  s der Justiz

Seitdem S1IC.  h  ] vielen Ländern ı Zug der Individualisierung des Straf-
rechtes un Hinblick auf die besseren Erfolgsaussichten der Resoziali-
S1IEFuNs die unbestimmte Strafe mehr und mehr durchgesetzt hat, bestimmt
nicht mehr WI1IC früher der Richter mıt dem Begınn der Strafe auch deren
Ende, sondern ber die Entlassung aus dem Gefängnis entscheiden Verwal-
tungsbehörden oder besondere Ausschüsse, den USA die „„Parole
Boards“‘ 9 In Belgien, InNnNAan besonderem Maße rechtsstaatlich denkt
un: die Rolle des Richters stark betont bahnt siıch ECELNC Gevrenent-
wicklung die dem Richter mehr Finflufß auf den Vollzug gewähren al 23

Die Bestrebungen ZUrTC Einschränkung der Befurnisse des Richters gehen aber
teilweise och erheblich weiter un ergreifen auch schon die Verhängung
des Urteils selbst ‚eıt ungefähr Jahren <ibt 6s den USA Bestrebungen,
die Befugenisse des Jusendrichters dadurch beschneiden da{ß Ina  e 1€
Verhängune der Maßnahmen oder Strafen esonderen Sachverstän-
digen Gremium überträgt während der Richter Jlediglich och die Schuld
des Jugendlichen festzustellen hat Auf Grund Gesetzesvorschlages des
‚‚American aw Institute wurden Lau{f der etzten Jahre mehreren
Staaten der USA Jugendbehörden vebildet die die Funktion der Durchfüh-
FUn der Mafisnahmen, insbesondere der Anstaltserziehung, haben.24 Ahn-
liche Jugendbehörden gibt 6S auch Australien un Neuseeland 23 Während
ort jedoch der Jugendrichter Entscheidune völlig frei 1St den
Jugendlichen der Jugendbehörde überweisen, aber auch selhst jede Ma{fß-

Sıeche hlerzu MiıddendorfJ}, Jugendkriminologie, RKatiıngen 1956, Henn, E}
vgl dıese Zeitschrift (1956/5C) 310

9 Über die Mängel der unbestimmten Strafe. insbesondere Bezug auf dıe Rechte
des Indivyviduums: BarryY, ‚„„Ihe Journal of Criminal Law, CGriminology anıd Palıce
Seience v Band 40/2, 159 und 95  he British Journal of Delinquenecy””. Julı 1956, ral

Sıehe hıerzu Charles; Les limiıtes actuelles de U’indivyvidualisation judicilaire et peN1L-
tentiaıre des EINES et des NMIESUTres de sürete, Revue de droit enal et de crimınologie,
Dezember 1956, 205 301

Näheres und Liıteraturhinweise beı Mıddendorff, 195 U,
International Review of Griminal Polıcy, Nr.O
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nahme verhängen kann, 1ıstder kalifornische Jugendrichter beispielsweise i
bestimmten Fällen gesetzlich SCZWUNSCH, den Jugendlichen der ‚„‚California
Youth Authority” überweisen. Außerdem kann die richterliche Entschei-
dung auftf Überweisung durch die Jugendbehörde dadurch auf dem Verwal-
sabgeändert werden, da{fßs der Jugendliche ach Beobachtungs-
zeıt „Diagnostic Center“‘ einfach wieder ach. Hause geschickt wird. Das
bedeutet also, da{fß letztlich die Entscheidung der J ugendbehörd-é der des
Richters vorgeht un da{fß praktisch das endgültige Urteil der Hand des
Sachverständigengremi1ums der Verwaltungsbehörde liegt uch England

bekanntlich der Richterspruch höchste Autorität genleßst 1st schon
allerdings sehr selten vorgekommen, da{fß © 111 Urteil auf Kinweisung
z Krziehungsanstalt nach Durchlaufen des Beobachtungsheimes, 1er nach
dem Urteil, durch die Verwaltungsbehörde abgeändert wurde. Finnland hat

der Gefängniskommissionz ähnliche Einrichtung W i die kalifornische
Jugendbehörde. 26 Der Belgier Cornil befürwortet die Schaffung ‚„‚Ma-
gistrat execution““ e1N€s besonderen Vollzugsrichters, mıt der Begründung,
dafß die Kigenschaften des vollziehenden Richters VO denen des schuldfest-
stellenden Richters verschieden s“C1I1L INUSSEN. Diesem Vollzugssrichter sol]
dann C111 Spezlalistengremium die Seite gestellt werden, und beide

sollen die Strafe festsetzen un den Vollzue durchführen D

Während England 19858  — der Richter irgendeine Kinschränkung der PBI'—
sönlichen Freiheit verhängen kann, und auch das achtjährige Kind WESCH
jeder Bagatellsache schon VOL ihm erscheinen mu[fß, haben 1ı den SA ı
vielen Grolsstädtendie Polizeibehörden die ‚„Aburteilung” kleinerer Delikte
Jugendlicher 1 Schnellverfahren übernommen, da{fß 1Ur die schwereren

denDelikte der Polizist entscheidet oft ber ‚„„leicht‘ un ‚schwer“””
Jugendrichter erreichen, £e1Ne€eE ZWAar sechr praktische, aber rechtsstaatlich be-
denkliche Entwicklung 88

Prognose und ındividuelles Urteil

eıt Jahren ist INa den USA dabel,; Prognose--Tafeln entwickeln,
miııt deren Hilfe der Richter mıt INISCI  ol Sicherheit S10 © kann, dieser Mensch
MIT diesen Kigenschaften, diesem Milieu und diesem Schicksal wird wieder
rückfällig werden, da VO  - ihm Hunderte ähnlicher Menschen rückfällig aCc-
worden sind, mu{ deshalb WE SC1MNETr Gefährlichkeit unfier Umständen

Sicherungsverwahrung SC  HNCN werden. S99 wichtig 1ese Verwertung
Trüherer Erfahrungen 1st vıel eld sS1e dem Staat CrSDATEN kann, der
Nichter mu siıch SC 1116 freie Entscheidung bewahren und darf diese Prog-
O05 Tafeln wirklich 198808  sl als Hilfsmittel verwenden

Mitteilungsblatt der Fachgruppe Strafrecht, 2/1953, (ZStW)
AT 1,a CESUTE entire la condamnatıon et le de la EING, Schweizerische eıt-

schriıft für Strafrecht, 3/19595, 295 ff
Schilderung dieses Verfahrens be1ı Miıddendor}j}, D As
Siehe lerzu Middendorff, .
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Richte und Spezlalist
Die Derdrängung der Tat

Nicht U:  — der Richter und SC1N Urteil sind ı der Gegenwart ı den Hin
tergrund getreten, auch die Tat ıst vielfach nıcht mehr „Straf“ ‘_'Tat der
Täter nicht mehr „„‚straf““ würdig wahrsten Sinn des Wortes Im T1-

kanischen Beoritf der ‚„delinquency sind Delikte un andere Verhaltens-
LOTITTINEIN vermischt 4() Im amerikanischen Jugendverfahren wird oft WECNL  o
Wert auf die FWKeststellung des „schuldig oder „unschuldig gelegt. 31 uch

Kuropa gibt 6S C1L1N6 starke Strömung VO Strafrecht ZU. Gesellschafts-
hygiene, VOoO der Strafe ZUTC Desinfektion, VO Rechtsgefühl ZU Zweck-
denken, VON der KRechtspflege ZU Schädlingsbekämpfung. Mergen sagt ‚„„Die
Begriffe der Schuld, der Strafe, der Sühne, der Rache, der Vergeltung schwin-
den allmählich Aaus dem Strafrecht und machen wissenschaftlicheren, weil
objektiveren Konzepten, W16 Ursachenforschung, Temebilität, Periculosität,
Resozlalisation, Sicherung USW mehr Platz 66939 Psychologen un! lie-
fenpsychologen tLragen ihr el FA dieser Entwicklung beli W S16 jeden
Täter irgendwie entschuldigen ersuchen Gruhle berichtet z tiefen-
psychologische Deutune ‚„ Wenn Junge Bonbons stiehlt das
nicht weil s 1C ihm gut schmecken sondern weil mıiıt der Jlat 611e Protest
SC den Vater ‚meint”‘. In solch einfachen Fällen wird 165e ‚Deutung‘ der
Tat nicht vielen einleuchten. GG 3 Der Tiefenpsychologe Müller-Keckhard bringt
folgende problematische Deutung:

‚‚ Weder der medizinische Sachverständige, och der Richter, noch der
Lehrmeister begriffen, W Aas begreifen WAarT: die Diebstähle des Lehr-
lings nichts anderes als z unbewußte Verwechslung un Ver-
schiebunge Hinter der bewußten Stehl un! Naschabsicht die jeweils
Diebstahl führte stand der dem Bewußtsein verhüllte un vertemte
Onanie Wunsch CC

W ; dieser Richtung folgerichtig weitergeht wird Leferenz
Sagt, das Verbrechen ZUrLC Krankheit der erbrecher ZUuU Kranken „Ziel
wird die Abschaffung des Strafrechts und die ausschließliche Psychothera-
PIC des T äters 35 £e1Ne grundsätzliche Stellungnahme ZUMmmM Strafrecht hat
Müller Eckhard erfreulich klar ausgedrückt

Man 1STt versucht S  9 da{fß 6S ohl keine Gebiete gibt die och
einmal sehr ahseıts VO wahren W esen des Menschen eXistieren W IC

Da urteilen zuletzt nicht dasdie Rechtsprechung und der Strafvollzue

äheres heı Miıddendorj}f, 19f£
31 Doyle, What nobody knows about Juvenile Delinquency, Harper’ Magazıne, Auzgüst

1956
Bericht über Tiefenpsychologie und RKechtswissenschaft, jurıstisch gesehen (Auszug),

‚„„Rıchter und ALZE München 1956, 1706
Sıehe uch Schöllgen/Dobbelstein, Gegenwartsfragen der Psychlatrie

für Ärzte, Erzıieher und Seelsorger, Freiburg 1956, Herder,
Grundla der Geschlechtserziehung, Stuttgart 1956, KErnst Klett 13

35 Psychopathentiypen 111 krımınologıscher Sıcht ‚„„‚Krıminalbiologische Gegenwarts-
fragen‘‘, Heit 2 Stuttgart 1955
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ellte Bte rs, son sadistische T1 oristisch Me
chanismen,die ZWardurchaus den Paragraphen nach möglich sind,aber
keinesfalls seelengerecht . och n1e wurde Verbrecher dadurch
entscheidend geholfen, da{fß INa  — iıh mıt der absoluten Ordnung koniron-
tierte un ih moralisierte; un auch och N11C dadurch, daß mäa  am} ihn 3
ofkiziell erlaubten un durch die Gerichtsbehörden verwalteten legitimier-
ten un: ‚genormten Hafß aller den Einzelnen aussetzte 636

Mergen leugnet das Vorhandensein eiNes Schuldvefühls und Straf-
verlangens €1m Menschen,$' dabei annn jeder Strafrichter au sSC11ETE Pra-
X15 viele Gegenbeispiele anführen. uch führt nicht die bschaffunge des
Strafrechts C1INer Betonung der Würde des Menschen W 16 Mervsen
meint ®> sondern die Würde des Menschen 1st gerade dann cewahrt WEeNN

119  —_ freien Willen3? un: persönliche Verantwortlichkeit un
Entscheidungsfreiheit ZUuU Guten W16 ZUuU. Bösen anerkennt. ‚„Mensch SC.

heilst schuldig werden können 40

Ergebnis
Als Ergebnis 1st festzustellen Die Grundlagen des Strafrechts, Schuld-

Tähigkeit und Strafe, Prinzip aufrecht erhalten werden,41 und
Gericht un Richter sind unerläßliche Institutionen jeder Gemeinschaft Im
Einzelfall annn un so1l besonders bel Jugendlichen die Strafe durch Krzie-
hunes- oder Heilmafßnahmen ersetzt werden. Wir können uns aber >
alle entigegengesetzten Bestrebungen 1U  — mıft Erfolg wehren,; W © nıcht
1Ur C111 gutes Strafvesetzhbuch sondern VOT allem oute Richter haben NRad-
bruch sacfte: ‚„ Was für den Richter überhaupt gilt gilt SANZ besonders für
den Straifrichter: da{($ auf Lot Jurisprudenz E1n Zentner Menschen- un:
Lebenskenntnis <ommen müsse.  c 42 ber och CNn eiteres, Entscheidendes
ist notwendie: der Richter muß ı Religiösen verwurzelt C111 Schaper Sagt.
niemand unter uns Menschen dürfe ohne Gotteserkenntnis Gericht sıtzen
un „„Ks gibt keine Rechtfertigung auch des ;VOomnl Schuld un Irrtum _

wıtterten Richteramtes ı Gewissen allein; gibt L1UTXC Rechtfertigung
aus dem Glauben.‘‘ 43 Nur durch relig1iöse Bindune kann der Richter
vermeiden, da{fß — ih und SC1iNn Amt als ‚„‚höchste menschliche An-
maßung““ 44 ansieht oder da{fß der Kesignation, der ‚„langsamen Erschöp-

ıeb hne 1eb SCIN, „Der Psychologe“®®, Heft 10/1956,
37 a.a.0 S: 178

Les valeurs dans la doetrine penale eft la crimınologıie sclentifique, Revue Inter-
nationale de Police Criminelle, Novenber 1956. D Tr

34 Sıehe hierzu Coogan SJ, Free W ıll and the Academıic Crıminologıist, Federal Pro-
batıon, unı 40 1if

Schöllgen/Dobbelstein, 190
41 Siehe hierzu ,Die Stiimme des Papstes””, Schuld un Strafe, 11l ‚‚Herder-Korrespon-

denz‘®‘. März 19553,
4A9 Eınführung 111 dıe Rechtswissenschaft. Stuttgart 1952, 148

Untergang un Verwandlung, Berliın 1956, Das goldene Vlıes, un
Behl, Lx Corde Lux!, Neue Juristische Wochenschrift 1956, 8490
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heraus der Teu
em Z an 46 erfällt. Nur cn„kön_igl_icher |Richter‘“‘.y} W WIT

ihn béispielsWeise j England haben, kann das Strafrecht als solches erhalten
un ihm Autorität verschaften. Nur e1INe Elite veErmas die (Gesamtheit
pragen und auf S16 wirken.47

ZE  HT

Das Jahr des 6, Fünfjahresplanes der Sowjetunion Kerala P1N

Mahnzeichen rot für alle

Das ersie Jahr des Fünfjahresplanes der Sowjetunion
iıne ückschau auf das er Jahr des sowJetischen Fünfjahresplanes, den dıe
Pravda VOo 31 Januar 1957 gıbt zelgt klar, dal die Schwerindustrie weiterhin
stärker anwächst als die Krzeugung der Gebrauchsgüter D VO  — den 25 Industrie-
minısterjıen konnten die Erfüllung des Planes melden Nicht arfüullt wurde der Plan
VO  m den Eısenhüttenwerken, VOoO  — der Kohlenindustrie un VOo  a der Bauindustrie

Bel den Eisenhüttenwerken Jag War dıe Erzeugung 0/9 er als 1959, aber
das War sehr viel 5  9 als damals vorgesehen Wäar,: Sıe hätte mindestens
10 hıs 12 0/0 steigen IHNUuSSeN. Freilich ıst berücksichtigen, da{s dıe staatliche
Wirtschaftskommission hohe Zahlen angese hatte Einen der Gründe für das
Zurückbleiben hinter dem Soll darf HNan wohl darın sehen, da nıcht alle der SC-
planten Betriebe arbeiten anfangen konnten. Nur STa der vorgesehe-
Ne  x Gebläseöfen wurden Detrieb SCN MEN. In den Metallwerken VO  —; Woro-
schilowgrad begannen große Hochöfen mıt 400000 Stahl Ausstolfs Jahr
arbeıten, während andere nıcht begınnen konnten. Aus diesen un anderen Grün-
en hlieb InNnan 1956 mıt ‚4 Millionen Stahl;, ‚4 Millionen Roheisen un 1, Mil-
liıonen Walzblech unter dem geplanten Soll

Nach den Angaben der Pravda 1e€. auch die Kohlenerzeugung mıt 0/0 unter
dem Plan Doch War der Ausfall Wirklichkeit wohl größer. Nach Angaben des
Ministers für Kohlenerzeugung ollten 1956 nämlich 11‚ö 09 mehr Kohl: gefördert
werden als 1955, insgesamt 437 Millionen Gefördert wurden jedoch tatsäc  1C
DUr 419 Millkonen t, also rund 4, 00 er. Der Ausfall fällt VoO  - em Lasten
der Steinkohlenförderung. ıne der Ursachen dafür darf IHAaN darın sehen, daß
VIE  Je der vorgesehenen uecin Gruben nicht arbeıiten anfangen konnten. Statt
165 Gruben begannen 19888  b 98 den Betrieb.

Dagegen stieg die Erdölproduktion VoO  — /0,8 Millionen Jahr £)e) auf
ÖJ, Millionen 1956, also rund %o Damit wurde der Plan, der 32 Millio-
NeCHl vorsah, 13808 mehr als ‚4 Millionen übererfült. meısten stieg die Pro-
duktion ı den Gegenden des (Ostens.

An KElektrizıtät wurden 192 Billionen erzeugt, un obwohl VoO  — den geplanten
Calamandrei, Lob der Rıchter, München 19506, Pıper, 169
Alsberg, Jas Weltbild des Strafrıchters, Mannheım 19530, u.,.

&47 Zahrnt, Probleme der Elıtebildung, Hamburg 1955, Furche,


